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Produktname: Frank-Moertel 3/25 
Druckdatum: 06.05.2011 überarbeitet am: 06.05.2011 
 
1. Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung und des Unternehmens 
 
 Angaben zum Produkt 
 Handelsname: Frank-Moertel 3/25 

 Verwendung des Stoffes / der  Betonzusatzmittel 
 Zubereitung 
 Hersteller / Lieferant:  Max Frank GmbH & Co. KG  Telefon: +49 (0) 9427-189-0 
  Mitterweg 1 Telefax: +49 (0) 9427-1588 
  94339 Leiblfing info@maxfrank.de 
  Deutschland www.maxfrank.de 
 
 Öffnungszeiten:  Montag - Donnerstag 07:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr 
  Freitag  07:30 - 15:00 Uhr 
 
2. Mögliche Gefahren 
 
 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: 
 Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften gekennzeichnet sein. 
 
 Kennzeichnungselemente 
 Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: 
  
 Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. 
 Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet. 
  
 Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: 
  

  Xi Reizend 
  
 R-Sätze: 
 37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut. 
 41 Gefahr ernster Augenschäden. 
  
 S-Sätze: 
 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
 22 Staub nicht einatmen. 
 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 
 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. 
 56 Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. 
 60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. 
 64 Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). 
  
 Sonstige Gefahren 
 
 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 PBT: Nicht anwendbar. 
 vPvB: Nicht anwendbar. 
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3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen 
 
 Chemische Charakterisierung: Gemische 
 
 Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit  
  ungefährlichen Beimengungen. 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe:    

CAS: 65997-15-1 
EINECS: 266-043-4 Portlandzement  Xi R37/38-41 30-50% 

 
 Zusätzliche Hinweise: Den Wortlaut der dargestellten Risikosymbole entnehmen 
  Sie bitte Abschnitt 16. 
 
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
  
 Nach Einatmen: 
 Die betroffenen Personen an die frische Luft bringen und Ruhe bewahren. 
 Umgehend ärztlichen Rat einholen. 
  
 Nach Hautkontakt: 
 Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 
 Umgehend ärztlichen Rat einholen. 
  
 Nach Augenkontakt: 
 Das offene Auge mehrere Minuten lang unter laufendem Wasser ausspülen. 
  
 Nach Verschlucken: 
 Mund ausspuelen und reichlich Wasser nachtrinken. 
 Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen. 
 Bewusstlosen Personen niemals oral Medikamente verabreichen. 
  
 Hinweise für den Arzt: 
 
 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 
 
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
 Löschmittel 
 Geeignete Löschmittel: 
 CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl bekämpfen. 
 
 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren: 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
 Weitere Angaben: Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in 
  die Kanalisation gelangen. 
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6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
 Verfahren 
 Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 
 
 Umweltschutzmaßnahmen: 
 Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. 
 
 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
 In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen. 
 Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen. 
 
 Verweis auf andere Abschnitte 
 Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7. 
 Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8. 
 Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13. 
 
7. Handhabung und Lagerung 
 
 Handhabung: 
 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 
 Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. 
 Staubbildung vermeiden. 
 Gültig nur zum Zeitpunkt des Druckens. 
 In Originalbehältern lagern. 
 
 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 
 Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 
 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 Lagerung: 
 Zusammenlagerungshinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 
 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
 Vor Frost schützen. 
 In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
 
 Lagerklasse: 
 Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):- 
 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung 
 
 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: 
 Zu überwachende Parameter 
  
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden 
Grenzwerten: 

 

14808-60-7 Quarz  
MAK alveolengängige Fraktion 
65997-15-1 Portlandzement  
MAK Kurzzeitwert: 5 mg/m³ 

Langzeitwert: 5 mg/m³ 
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 Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 Persönliche Schutzausrüstung: 
 Allgemeine Schutz- und Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 Hygienemaßnahmen: 
 Atemschutz: Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät. 
 Handschutz: Schutzhandschuhe 
 Handschuhmaterial PVC-Handschuhe 

 Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille 
 Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung 
  
 
9. Physikalische und Chemische Eigenschaften 
 
 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 Allgemeine Angaben 
 Aussehen: 
 Form: Fest 
 Farbe: Gemäß Produktbezeichnung 
 Geruch: Charakteristisch 
 Geruchsschwelle: Nicht bestimmt 
 pH-Wert bei 20°C: ~12 
 Zustandsänderung:  
 Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt. 
 Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt. 
 Flammpunkt: Nicht anwendbar. 
 Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Nicht bestimmt. 
 Zündtemperatur:  
 Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt. 
 Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
 Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
 Explosionsgrenzen: 
 Untere: Nicht bestimmt. 
 Obere: Nicht bestimmt. 
 VOC Inhalt: Nicht bestimmt. 
 Dampfdruck: Nicht anwendbar. 
 Dichte bei 20°C: ~1,6 g/cm³ 
 Relative Dichte Nicht bestimmt. 
 Dampfdichte Nicht anwendbar. 
 Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar. 
 Löslichkeit in / Mischbarkeit mit  
 Wasser: Nicht mischbar oder schwierig zu mischen. 
 Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt. 
 Viskosität:  
 Dynamisch: Nicht anwendbar. 
 Kinematisch: Nicht anwendbar. 
 Sonstige Angaben: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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10. Stabilität und Reaktivität 
 
 Reaktivität 
 Chemische Stabilität 
 Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 
 Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
  
 Zu vermeidende Bedingungen: 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
  
 Unverträgliche Materialien: 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
  
 Gefährliche Zersetzungsprodukte: 
 Kohlenmonoxid und Kohlendioxid 
 
11.Toxikologische Angaben 
 
 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
  
 Akute Toxizität: 
 Primäre Reizwirkung: 
 an der Haut: Verlängerte Berührung der Haut kann eine Reizung herbeiführen. 
 am Auge: Kann zu Augenreizungen führen. 
 
12. Umweltspezifische Angaben 
 
 Toxizität 
 Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 Verhalten in Umweltkompartimenten 
 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 Weitere ökologische Hinweise: 
 Allgemeine Hinweise: 
 Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 
 
 Wegspülen größerer Mengen in Kanalisation oder Gewässer kann zur pH-Wert-Erhöhung führen. 
 Ein hoher pH-Wertschädigt Wasserorganismen. In der Verdünnung der Anwendungskonzentration 
 reduziert sich der pH-Wert erheblich,so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation 
 gelangenden Abwässer nur schwachwassergefährdend wirken. 
 
 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 
 PBT: Nicht anwendbar. 
 vPvB: Nicht anwendbar. 
 
 Andere schädliche Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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13. Hinweise zur Entsorgung 
 
 Verfahren der Abfallbehandlung 
 Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. 
  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
 Europäischer Abfallkatalog 
  
 17 00 00 BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN STANDORTEN) 
 17 01 00 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik 
 17 01 01 Beton 
 
 Ungereinigte Verpackungen: 
 Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
  
14. Angaben zum Transport 
 
 Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenzüberschreitend/Inland): 
 ADR/RID-GGVSEB Klasse: - 
 Bemerkungen: Nicht geregelt. 
 
 Binnenschiffstransport ADN/ADR: 
 ADN/R-Klasse: - 
 
 Seeschiffstransport IMDG/GGVSee: 
 IMDG/GGVSee-Klasse: - 
 Marine pollutant: Nein 
 Bemerkungen: Nicht geregelt 
 
 Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR: 
 ICAO/IATA-Klasse: - 
 Bemerkungen: Nicht geregelt 
 
 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
 Nicht anwendbar. 
 
 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und 
 gemäß IBC-Code 
 Nicht anwendbar. 
 
15. Angaben zu Rechtsvorschriften 
 
 Nationale Vorschriften: 
 Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
 Wassergefährdungsklasse: 
 WGK 1 (VwVwS Anhang 4 vom 19.05.1999): schwach wassergefährdend. 
 
 Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen 
 Alle Bestandteile sind im Europaeischen Verzeichnis vorhandener chemischer Stoffe (EINECS) 
 oder von der Listung befreit. 
 
 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
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16. Sonstige Angaben 
 
 Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
 Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
 
 Relevante Sätze 
 R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut. 
 R41 Gefahr ernster Augenschäden. 


